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Kleine Anfrage 5392 
 
der Abgeordneten Sven W. Tritschler und Dr. Hartmut Beucker   AfD 
 
 
Kommunale Finanzen – Pflichtaufgaben vs. freiwillige Leistungen der Kommunen 
 
 
Die Kommunen sind die Basis unseres Staatswesens und damit unserer freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung. Die meisten Bürger haben in erster Linie Kontakt mit unserem 
Staat über die kommunale Verwaltung. Die Kommunen erbringen eine Vielzahl von staatlichen 
Dienstleistungen. Sie leisten zum einen Pflichtaufgaben, die sie von Gesetzes wegen 
erbringen müssen. Außerdem erbringen sie freiwillige Leistungen für den Bürger. In Zeiten 
knapper Kassen muss allerdings maximale Transparenz herrschen. 
 
 
Wir fragen daher die Landesregierung: 
 
1. Wie hoch ist der Anteil der Aufwendungen in den Haushalten der NRW-Kommunen für 

gesetzliche Pflichtaufgaben in den Jahren 2021 bis 2025? (Wir bitten um eine 
Aufschlüsselung nach Kommune und Jahren.) 

 
2. Wie hoch ist der Anteil der Aufwendungen in den Haushalten der NRW-Kommunen für 

freiwillige Leistungen in den Jahren 2021 bis 2025? (Wir bitten um eine Aufschlüsselung 
nach Kommune und Jahren.)  

 
3. Welche Kommunen haben die Aufsichtsbehörden in den Jahren von 2021 bis 2025 

angewiesen, ihre freiwilligen Leistungen einzuschränken?  
 
4. In welchem Umfang verfügt die Landesregierung über Kostenvergleiche zwischen den 

Kommunen für die Erbringung von gesetzlichen Pflichtaufgaben und freiwilligen 
Leistungen?   

 
5. Verfügt die Landesregierung über eine Darstellung der freiwilligen Leistungen in den 

einzelnen NRW-Kommunen?  
 

 
 
 
Sven W. Tritschler 
Dr. Hartmut Beucker 
 


